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Eörmalien 6es Scl?tt)ci3erifd?ctt
3tt0enieut^ tt. 2lrcl?iteîtcmDemns,

(Sort.)

t)a'l 3entralfomitee be§ Scßweizerifcßen gngenieur»
unb 3trdE)iteïtert=3Serem§ tief? biefer Sage burcß bal
Sefretariat ben SJtitgtiebern bie Sormalien A, B, C

juftelleit, welcße bie ®)elegiertencerfammlung com 10. guli
1910 genehmigt hatte.

Formular A betrifft ben Vertrag jroifdjen bem

Sautjerrn unb bem Straiteîten, metier bie folgenben
Seiftungen in fid) f'cßließt, nämlicß: Stizze, Sauprojeft,
iulfüßrungl» unb ®)etaiIpläne,$oftenanfcßlag, Sergebung
ber atrbeiten, Dberaufficßt unb Seoifion, welche auf
©ruttb betailtierter Sebingmtgen übertragen tcetben unb
gegen eine nacß ber Sorm bel Scßweizerifdßen Ingenieur-
unb 9lrcßiteften»Sereinl für Ignorierung architeftonifcßer
Arbeiten berechnete ©ebüßr.

®ie ©ebüßren berechnen fid) im allgemeinen nad)
ben umfließen Saufoften, rcelche für ben Sau unb bie

Umgebungsarbeiten aufgewenbet rcerben, felbft œenn bie
Vergebung unb Stulfüßrmtg einzelner Arbeiten ganz
ober teilmeife com Sauherrn felbft beforgt wirb; ein
Sufcßlag tritt ein, wenn bie Stitwirfung bei Strcßitetten
für ben £ünfilerifc£)en Sulbau mit SSöbeln ober fünft»
getoerblicßen ©egenftänben erforbert tcirb ober wenn
Snnenräume in reicherer arcßitettonifcßer Seßanblung
auszuführen finb. ©rhebficfje Stenberungen an com
Bauherrn genehmigten planen, welcße eine SSeßrarbeit
Ebingen, finb befonberl ju oergüten. gür bie befonbere
Bauleitung ift bem 9Irdjiteften auf Soften bei Sauherrn
ein Sauführer beizugeben ober ber fponorarfaß ent»
fpredhertb p erhöhen. Qu obigem fbonorar fommen
nod) folgenbe 9tebenf often, bie in ber Segel allmonat»
(id) oerrechnet werben, nämlich : föatafterauspge, Sage
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unb üößeptäne, 9lufnahmen,Sobenunterfuchungen unb ber»
gleichen, Dffertcercielfättigungenunb SDrudfoften, SOtobeEe,
©ppertifen, ©utacßten, Sentabititätlberecßnungen, Unter»
fucßung oon Saumaterialien, Sureauauftoenbungen, Ser»
ficßermtgen. gerner bie ©ebüßren für außergewöhnliche
ftatifche Serecßnungen, .fionftruftionen mafcßineHer
Slnlagen, mit welchen Ingenieure betrauf würben.
Schließlich werben außer ben baren Seifeaullagen für
Seifen bei Slrcßiteften gr. 20.— pro Sag unb für
folcße feiner SlngefteUten gr. 10.— bezaßlt.

®er Slrcßiteft haftet für Schöben nur, infofern folcße
auf ben allgemein anerfannten Segeln ber Saufunft
nicht entfprecßenbe Släne ober 2lnorbnungen ober auf
nacßtäffige Sauaufficßt prüdpführen finb. Sie gefeß»
liehe Haftpflicht bei Slrcßiteften für Stängel bei SßerfeS
ift bie gleiche, noie für ben Unternehmer unb bauert tm
SRapimum 5 gaßre. Sad) ber Abnahme ber Arbeiten
übernimmt ber ülrcßiteft währenb 2 gaßren bie Slnorb»

nung unb Stufficßt ber allfälligen Sacßarbeiten, bie
infolge certraglwibriger Sauaulfüßrurig burcß ben Unter»
neßmer erforbertieß werben. ®)ie begüglidten 31ufficf)t§=
toften werben bem 9lrcßiteften cergütet.

Sei Spezialfonfiruftionen (©ifenbeton, tomplijierte
©ifenîonftruîtionen «.) mafcßinellen ©inrießtungen (Qen»
tralheipngen, Sentüationl», Seleucßtungl» unb SBafcß»
anlagen, gaßrftüßlen ac.) ift ber 9lrcßitett bloß für bie
räumliche ©ilpofition oerantwortlich, fofern er bei ber
Sergebung bie Unternehmer p angemeffenen ©arantie»
oerpflidhtungen cerhalten hat.

©I fetjeint uni, baß auf biefe SBeife bie ©pifteng
ber Slrcßiteften eine ftanbelgemäße ©runblage erhält,
bie in beibfeitigem gntereffe liegt unb el ift nur p
wünfeßen, baß cor allem bie Seßörben all Slrbeitgeber
mit gutem Seifpiel corangeßen unb baju beitragen, baß
bal gormular A ißre Silligung finbe unb fid) infolge»
beffen um fo rafeßer einbürgere.

©erabefo wie nunmehr ein Sormaloertrag gwifeßen
bem 2lrcßitel'ten unb bem Saußerrn ftipuliert worben
ift, follte el aueß moolid) Irin, bie gntereffen bei
gngenieurl. fünftigßin befjer waßren ju tonnen. ©I
wirb bie gormulierung jwar nießt fo leießt fein, wie
beim 2Ircßitetten, ba bie Serufltätigfeit eine cielfeitigere
b. ß. cergweigtere ift.

SDie Qeiten, wo 3ioilingenieure unb teeßnifeße Sureaup
ißr loßnenbel 9lu!fommen gefunben ßaben, ift oorbei;
ber in 9luftrag gegebenen Stubie unb tprojeftbearbeitung
folgte früßer gewöhnlich au<ß bie Sauleitung über bie

Sauaulfüßrung. ®ie großen Sau» unb fonftruttionl»
ßrmen ßaben feßt ißre Stubienbureaup berart organifiert,
baß bie projette cielfacß toftenlol bil in alle ®etail§
geliefert werben, um eine älrbeitlübertragung einholen

ju tonnen. ®ie .Ivonfutrenz wirft um fo brüdenber,
ba jeßt aud) ßößere Seamte, ißrofefforen, Seßrer sc. mit
fefien Stellungen fid) eine zweite ©rmerblquelle nep»

feßaffen burd) Setätigung bei ^rojeftierungen, Sau»

leitungen unb ©ppertifen. ®)er gngenieur wirb babureß

gezwungen, in abhängigerer Stellung all ber Strcßiteft p
Wirten unb in ein untergeorbneterel SSanbatloerßältnil
ZU treten. ®iefe Serträge, feien fie aufgefteHt oon Se»

ßörben ober ©efellfcßaften, berüdfießtigen aber alle in
erfter Sinie bie gutereffen bel Saußerrn, ba berfelbè
Serfaffer bei Sertragel ift unb meßt ber gngenieur,
ber gewößnlicß um ber ©piftenz willen zu feinem Sacß»
teile nießt meßr ciel baran feiten tann.'

®em gngenieur werben bie ißflidßten genau um»

feßrieben, wäßrenb ber Saußerr, all ber Stärtere, fieß

nur zu oft über bie certragltcßen älbmacßungen in un»
beliîater SGBeife ßinwegfeßt. Qu atlebem fteßt bann in
ben weiften gälten bie fponorierung in feinem rießtigen
Serßältnil zu ben 2tnforberungen, ©efaßren unb ber
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Normalien des Schweizerischen
Ingenieur- u. Architekten-Vereins.

(Korr.)

Das Zentralkomitee des Schweizerischen Ingenieur-
und Architekten-Vereins ließ dieser Tage durch das
Sekretariat den Mitgliedern die Normalien ö, ('
zustellen, welche die Delegiertenversammlung vom 10. Juli
1910 genehmigt hatte.

Formular ^ betrifft den Vertrag zwischen dem

Bauherrn und dem Architekten, welcher die folgenden
Leistungen in sich schließt, nämlich: Skizze, Bauprojekt,
Ausführungs- und Detailpläne, Kostenanschlag, Vergebung
der Arbeiten, Oberaussicht und Revision, welche auf
Grund detaillierter Bedingungen übertragen werden und
gegen eine nach der Norm des Schweizerischen Ingenieur-
und Architekten-Vereins für Honorierung architektonischer
Arbeiten berechnete Gebühr.

Die Gebühren berechnen sich im allgemeinen nach
den wirklichen Baukosten, welche für den Bau und die

llmgebungsarbeiten aufgewendet werden, selbst wenn die
Vergebung und Ausführung einzelner Arbeiten ganz
oder teilweise vom Bauherrn selbst besorgt wird; ein
Zuschlag tritt ein, wenn die Mitwirkung des Architekten
für den künstlerischen Ausbau mit Möbeln oder kunst-
gewerblichen Gegenständen erfordert wird oder wenn
Jnnenräume in reicherer architektonischer Behandlung
auszuführen sind. Erhebliche Aenderungen an vom
Bauherrn genehmigten Plänen, welche eine Mehrarbeit
bedingen, sind besonders zu vergüten. Für die besondere
Bauleitung ist dem Architekten auf Kosten des Bauherrn
ein Bauführer beizugeben oder der Honorarsatz ent-
sprechend zu erhöhen. Zu obigem Honorar kommen
noch folgende Nebenkosten, die in der Regel allmonat-
lich verrechnet werden, nämlich: Katasterauszüge, Lage

^iegeliMiilàc
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und Höhepläne, Aufnahmen, Bodenuntersuchungen und der-
gleichen, Offertvervielfältigungen und Druckkosten, Modelle,
Expertisen, Gutachten, Rentabilitätsberechnungen, Unter-
suchung von Baumaterialien, Bureauaufwendungen, Ver-
sicherungen. Ferner die Gebühren für außergewöhnliche
statische Berechnungen, Konstruktionen maschineller
Anlagen, mit welchen Ingenieure betraut wurden.
Schließlich werden außer den baren Reiseauslagen für
Reisen des Architekten Fr. 20.— pro Tag und für
solche seiner Angestellten Fr. 10.— bezahlt.

Der Architekt haftet für Schäden nur, insofern solche
auf den allgemein anerkannten Regeln der Baukunst
nicht entsprechende Pläne oder Anordnungen oder auf
nachlässige Bauaufsicht zurückzuführen sind. Die gesetz-

liche Haftpflicht des Architekten für Mängel des Werkes
ist die gleiche, wie für den Unternehmer und dauert im
Maximum 5 Jahre. Nach der Abnahme der Arbeiten
übernimmt der Architekt während 2 Jahren die Anord-
nung und Aufsicht der allfälligen Nacharbeiten, die
infolge vertragswidriger Bauausführung durch den Unter-
nehmer erforderlich werden. Die bezüglichen Aufsichts-
kosten werden dem Architekten vergütet.

Bei Spezialkonstruktionen (Eisenbeton, komplizierte
Eisenkonstruktionen zc.) maschinellen Einrichtungen (Zen-
tralheizungen. Ventilations-, Beleuchtungs- und Wasch-
anlagen, Fahrstühlen zc.) ist der Architekt bloß für die
räumliche Disposition verantwortlich, sofern er bei der
Vergebung die Unternehmer zu angemessenen Garantie-
Verpflichtungen verhalten hat.

Es scheint uns, daß auf diese Weise die Existenz
der Architekten eine standesgemäße Grundlage erhält,
die in beidseitigem Interesse liegt und es ist nur zu
wünschen, daß vor allem die Behörden als Arbeitgeber
mit gutem Beispiel vorangehen und dazu beitragen, daß
das Formular â ihre Billigung finde und sich infolge-
dessen um so rascher einbürgere.

Geradeso wie nunmehr ein Normalvertrag zwischen
dem Architekten und dem Bauherrn stipuliert worden
ist, sollte es auch möglich sein, die Interessen des

Ingenieurs, künftighin besser wahren zu können. Es
wird die Formulierung zwar nicht so leicht sein, wie
beim Architekten, da die Berufstätigkeit eine vielseitigere
d. h. verzweigtere ist.

Die Zeiten, wo Zivilingenieure und technische Bureaux
ihr lohnendes Auskommen gefunden haben, ist vorbei;
der in Auftrag gegebenen Studie und Projektbearbeitung
folgte früher gewöhnlich auch die Bauleitung über die

Bauausführung. Die großen Bau- und KonstruktionK-
firmen haben jetzt ihre Studienbureaux derart organisiert,
baß die Projekte vielfach kostenlos bis in alle Details
geliefert werden, um eine Arbeitsübertragung einholen
zu können. Die Konkurrenz wirkt um so drückender,
da jetzt auch höhere Beamte, Professoren, Lehrer :c. mit
festen Stellungen sich eine zweite Erwerbsquelle vex-
schaffen durch Betätigung bei Projektierungen, Bau-
leitungen und Expertisen. Der Ingenieur wird dadurch

gezwungen, in abhängigerer Stellung als der Architekt zu
wirken und in ein untergeordneteres Mandatsverhältnis
zu treten. Diese Verträge, feien sie aufgestellt von Be-
hörden oder Gesellschaften, berücksichtigen aber alle in
erster Linie die Interessen des Bauherrn, da derselbe

Verfasser des Vertrages ist und nicht der Ingenieur,
der gewöhnlich um der Existenz willen zu seinem Nach-
teile nicht mehr viel daran feilen kann/

Dem Ingenieur werden die Pflichten genau um-
schrieben, während der Bauherr, als der Stärkere, sich

nur zu oft über die vertraglichen Abmachungen in un-
delikater Weise hinwegfetzt. Zu alledem steht dann in
den meisten Fällen die Honorierung in keinem richtigen
Verhältnis zu den Anforderungen, Gefahren und der
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großen Verantroortung bel Zngenieurl, ja, bie pf£ic£)t=

getreue 2Irbeit roirb oietfarf) nur mit fctjnöbem llnöanf
belohnt. Stuf bem ^roge^mege ift bei ben jetzigen
Vechtloerhältniffen auct) nictjt oiel gu erreichen.*)

Hier lann eben auö) nur ein Vormaloertrag
ätjntict) bemjenigeu für ben 9(rcl)itet'ten SBanbel Raffen,
too bem Ingenieur biejenige Sichtung nor feinem Berufe
entgegengebracht roirb, roelche it)rn gebührt.

®a! formulae B ber Vormalien betrifft ben
®ien ft oertrag für Sing eft eilte mit monatlicher
Mnbigung.

Zn biefem Vormaloertrage wirb ber SXngefiellte für
ben Schaben oerantmortlicl), ben er bem ®ienftherrn
gufügt, auct) barf er ohne (Erlaubnis leine beruflichen
Slufträge aufführen unb fid) auch nicht an SBettberoerben
beteiligen.

Ob nun fo, meit gehenbe Vebingungen oon ben 2ln=

geftellten angenommen roerben, möchten mir begroeifetn.
Sflit ber Schabenerfahbeftimmung mächft auch bie Ver=

antmortuug unb füllte bamit bann aber auch bie fpono=
rierung in ©inilang gebracht roerben. ®ie groeite
Veftimmung, baff ber Slngeftettte ftd) nicht an SBett»
bemerben beteiligen barf, finben mir etroal engherzig :

eine ftrebfame junge Sîraft mirb barauf nicht gerne
eintreten.

©in raohl etroa! fchmer burchguführenber Sirtitel ift
9dr. 4, ber oorfctjreibt : ®afj ©cljriftftücte, Zeichnungen
unb Veroielfältigungen ohne ©enehmigung bei ®ienft=
herrii britten fßerfonen nicht gegeigt, aitlgehänbigt ober
anbermeiiig benäht merben bürfen, ebenfalls nicht erlaubt
finb Zeiehnungllopien für eigenen ©ebrauch-

Zu altebem foil ber Slngeftellte bal ®efd)äftlgeheimni!
nicht nur all folder, fonbern auch n ach ^er Sluflöfung bei
®ienftoerhättniffe! roahren. Uni fcheint, man oerlange
ba etroal faft Unmögliche! oon einem SJlenfcfjen.

Slrt. 5 hanbelt in ausführlicher SBeife über Slbfengen
unb Serien. Zum ©chluffe mirb für biefel Vertrag!»
Sßerhältni! noch auf Veftimmungen be! Schvr. 0. R.
über ben ®ienftoertrag oermiefen.

Formular C enthält bie Seitfähe betr. ba! ©üb»

miffionloerfahren bei Hochbauten unb Siefbauarbeiten,
melcl)e im ©inoernehmen mit Vehörben unb bem ©djmeig.
Vaumeifteroerbanbe aufgeftellt roorben finb. — Von
befonberem Qntereffe ift htebei 2lrt. 8, ber oorfchreibt,
bah Singebote nicht gu berüclfichttigen feien, melche fßreife
enthalten, bie gu ber betreffenben Strbeit in einem foldjen
SDÎihoerhâlini! flehen, bah eine orbnunglgemähe Slu!»

führung nidht erroartet roerben lann, ober bie SJterlmale
ungenügeriber ©rfahrung unb ©acEjlenntni! ober be!
uuiautern Sßettberoerbe! an fich tragen. Stuf biefe SBeife
mirb ber ©chmuhtonlurreng am befien oorgebeugt.

Sin obige Vormaßen fchliefjen fich <m, biejenigen:
1. ber Sittgemeinen Vebingungen für bie Sauarbeiten.
2. ber ©pegiellen Vebingungen für bie @rb» unb SJiaurer»

arbeiten,
3. ber ©pegiellen Vebingungen für bie ©teinhauerarbeiten,
4. ber ©pegiellen Vebingungen für bie Zimmerarbeiten

Zm Slltgemeinen beziehen fich biefe Vormalien auf
ben Hochbau ; für bie Stulführung ber Z^genieurroerte
bagegen roie g. V. ber Vrücten», Sunneb unb SSaffer»
bauten rc. finb eintählicljere SSorfc£)riften, ben jemeiligen
Serhältniffen angepaßt, nadh roie oor, nicht gu oermeiben.

*) ®§ ift beëljatb gu begrüben, bab ber @rf)iueigert)d)e
Jjngenieur= unb 2trd»teften=$8eiein in feinen neuen Statuten bie

Uebernatjme ber 58 fteUung non fjuigmitgttebern bei SBcttberoerben
unb non ©cîjiebêgeritÇten bei Streüigfeiten in tedjnifdjen rttige»
tegenfjelten oorfietjt.

Sittel in allem, lann bie Slufftetlung biefer Slormalteit

all eine feljr oerbienftoolle Érbeit begegnet merben,
bie geeignet fein mirb, lünftighin all Vichtfchnur bet

tedjmfchen Organe gu bienen, mal im Zntereffe bet

Vereinheitlichung all eminenter fyortfc£)ritt begegnet
merben lann.

Dit Internationale Baufatü-Jiusstellii

mit Sonderausstellungen

t: Celpxia w :t
mirb bie grofjartigfte Veranftaltung biefer Slrt roerben,

bie je ftattgefunben hat: 211! Slusftellunglplah hat ber

©tabtrat ein 225,000 nrt nteffenbe! ©elänbe im @üb=

often ber ©tabt famt alten noch P erftellenben Zufafjtü

ftrahen grati! gur Verfügung gefiellt unb gubem einen

©arantiefonb! oon 100,000 SJtarl geftiftet. • SBir reprobtc=

gieren auf 2tnfuch;en ber SlulfteHunglbireltion (Slulftellunci!

Seitung: Vi charb SOtöctel, ©efchäftlfielle: Jîrottprinv

ftrahe 54) in Vadhfolgenbem ben ©lieberunglplan biefer

SlulfteÜung, Ijoffetrb, ba! ©tubium belfetben merbe auch

recht oiele ©djroeiger ffirmen gur Vef^icfung biefer

SBeltmarltlgelegenheit oeranlaffen.

©lieberung^lan^
^Ihteilitttg I. „<23awtjütte"*

(Slbteilung ber Slrchitelten, Vauingenieure, Vau=,

SOtaurer-- unb Z^mmermeifter).

A. 3ttt ijaufe ben 2lvcl)itc£lcn »utb ^ttgcnicurc.

©ruppe 1: Sottöcrctttöftellung ber Strchlteftcn »nb 8*'

gcnieure: iptäne für Vauaulfüljrungen, ®arten=,

Varl=, ^rtebl)of§= ufro. 2lntagen, SVobeße ufro.

©ruppe 2: ©onberaueftcUung ber Vam unb 8«'

genieur», fomte aller fonftigcn fÇach=Sehr«nft(tltw:
(©chtoffer=, Vledhbearbeiiung!?, Sif'chler«, ®rech^^'
Sief» unb Hochöaufchulen ufro.)

©ruppe 3 : ©onberauéftellung pou ©egenftättöen fit
ben Vcruf bei Slrchitelten, Vaumeifterl, 8"'

genieitrs, ßanbntefferl, Sechnilerl, Unternehnttts

ufro. ©inrichtungen für Z^chenfäle, Vermeffunp

apparaie, $hotograpt)ifche Slpparate ufro.

©ruppe 4: ©onberaulflellung non Vouliteratur.

B. Zitt Hau^«fe.
©ruppe 5: Sonberaulftelluug ntoberuer

©eräte unb fonftiger Hilfsmittel
a) bei ©rbarbeiten: ©eräte alter 2lrt, Sohttt.

Schaufeln, Haclen, Vmttpen, Vagger, ffelbbabiB"'

Sßagen, Reuren ufro.
b) bei ffunb am entier un g en: .^anbrantme '

Zugrammen, ^unftrammen, ®ampiw»®^;
fonftige ©eräte, Vetonpfähle, Voh^er,

laften ufm.
c) beim 2luf» unb Slulbau oon ©ebatt®.,

Vauaufgüge, Vüftgeuge, Seitern, ©eile'cod '

fflafchengüge, SBinben, Vautenaultroctouns® '

d) beiVruch unb@rubenbetrieb:3Kaf^"'
SBerîgeuge ufm.

lchwetz. V««Vw

großen Verantwortung des Ingenieurs, ja, die Pflicht-
getreue Arbeit wird vielfach nur mit schnödem Undank
belohnt. Auf dem Prozeßwege ist bei den jetzigen
Rechtsverhältnissen auch nicht viel zu erreichen.*)

Hier kann eben auch nur ein Normalvertrag
ähnlich demjenigen für den Architekten Wandel schaffen,
wo dem Ingenieur diejenige Achtung vor seinem Berufe
entgegengebracht wird, welche ihm gebührt.

Das Formular k der Normalien betrifft den
Dien stv ertrag für Angestellte mit monatlicher
Kündigung.

In diesem Normalvertrage wird der Angestellte für
den Schaden verantwortlich) den er dem Dienstherrn
zufügt, auch darf er ohne Erlaubnis keine beruflichen
Aufträge ausführen und sich auch nicht an Wettbewerben
beteiligen.

Ob nun so weit gehende Bedingungen von den An-
gestellten angenommen werden, möchten wir bezweifeln.
Mit der Schadenersatzbestimmung wächst auch die Ver-
antwortung, und sollte damit dann aber auch die Hono-
rierung in Einklang gebracht werden. Die zweite
Bestimmung, daß der Angestellte sich nicht an Wett-
bewerben beteiligen darf, finden wir etwas engherzig:
eine strebsame junge Kraft wird darauf nicht gerne
eintreten.

Ein wohl etwas schwer durchzuführender Artikel ist
Nr. 4, der vorschreibt: Daß Schriftstücke, Zeichnungen
und Vervielfältigungen ohne Genehmigung des Dienst-
Herrn dritten Personen nicht gezeigt, ausgehändigt oder
anderweitig benützt werden dürfen, ebenfalls nicht erlaubt
sind Zeichnungskopien für eigenen Gebrauch.

Zu alledem soll der Angestellte das Geschäftsgeheimnis
nicht nur als solcher, sondern auch n ach der Auflösung des

Dienstverhältnisses wahren. Uns scheint, man verlange
da etwas fast Unmögliches von einem Menschen.

Art. 5 handelt in ausführlicher Weise über Absenzen
und Ferien. Zum Schlüsse wird für dieses Vertrags-
Verhältnis noch auf Bestimmungen des Lellvc. O. K.
über den Dienstvertrag verwiesen.

Formular L enthält die Leitsätze betr. das Sub-
miffionsverfahren bei Hochbauten und Tiefbauarbeiten,
welche im Einvernehmen mit Behörden und dem Schweiz.
Baumeisterverbande aufgestellt worden sind. — Von
besonderem Interesse ist hiebei Art. 8, der vorschreibt,
daß Angebote nicht zu berücksichtigen seien, welche Preise
enthalten, die zu der betreffenden Arbeit in einem solchen

Mißverhältnis stehen, daß eine ordnungsgemäße Aus-
führung nicht erwartet werden kann, oder die Merkmale
ungenügender Erfahrung und Sachkenntnis oder des

unlautern Wettbewerbes an sich tragen. Auf diese Weise
wird der Schmutzkonkurrenz am besten vorgebeugt.

An obige Normalien schließen sich an, diejenigen:
1. der Allgemeinen Bedingungen für die Bauarbeiten.
2. der Speziellen Bedingungen für die Erd- und Maurer-

arbeiten,
3. der Speziellen Bedingungen für die Steinhauerarbeiten,
4. der Speziellen Bedingungen für die Zimmerarbeiten

Im Allgemeinen beziehen sich diese Normalien auf
den Hochbau; für die Ausführung der Jngenieurwerke
dagegen wie z. B. der Brücken-, Tunnel- und Wasser-
bauten?c. find einläßlichere Vorschriften, den jeweiligen
Verhältnissen angepaßt, nach wie vor, nicht zu vermeiden.

Es ist deshalb zu begrüßen, daß der Schweizerische
Ingenieur- und Architekten-Verein in seinen neuen Statuten die

Uebernahme der Bestellung von Jurymitgliedern bei Wettbewerben
und von Schiedsgerichten bei Streitigkeiten in technischen Ange-
legenheiten vorsieht.

Alles in allem kann die Ausstellung dieser Normalien
als eine sehr verdienstvolle Arbeit bezeichnet werden
die geeignet setzt wird, künftighin als Richtschnur der

technischen Organe zu dienen, was im Interesse der

Vereinheitlichung als eminenter Fortschritt bezeichnet

werden kann.
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wird die großartigste Veranstaltung dieser Art werden,

die je stattgefunden hat: Als Ausstellungsplatz hat der

Stadtrat ein 225,000 messendes Gelände im M-
often der Stadt samt allen noch zu erstellenden ZufahK
straßen gratis zur Verfügung gestellt und zudem einen

Garantiefonds von 100,000 Mark gestiftet. Wir reprodn-

zieren auf Ansuchen der Ausstellungsdirektion (Ausstellung--

Leitung: Richard Möckel, Geschäftsstelle: Kronprinz

straße 54) in Nachfolgendem den Gliederungsplan dieser

Ausstellung, hoffend, das Studium desselben werde auch

recht viele Schweizer Firmen zur Beschickung dieser

Weltmarktsgelegenheit veranlassen.

Gliederungsplan.
Abteilung I. „Bauhütte".

(Abteilung der Architekten, Bauingenieure, Bau-,
Maurer- und Zimmermeister).

Im Hause der Architekten und Ingénié
Gruppe 1: Sonderausstellung der Architekten und In-

genieure: Pläne für Bauausführungen, Garten-,

Park-, Friedhofs- usw. Anlagen, Modelle usw.

Gruppe 2: Sonderausstellung der Bau-- und I«'
genieur-, sowie aller sonstigen Fach-Lehranstalten:
(Schlosser-, Blechbearbeitungs-, Tischler-, Drechsler-,

Tief- und Hochbauschulen usw.)

Gruppe 3 : Sonderausstellung von Gegenständen str

den Beruf des Architekten, Baumeisters,
genieurs, Landmessers, Technikers, Unternehmers

usw. Einrichtungen für Zeichensäle, Vermessung»-

apparate. Photographische Apparate usw.

Gruppe 4: Sonderausstellung von Bauliteratur.

k. Im Bauhofe.
Gruppe 5: Sonderausstellung moderner Maschine»,

Geräte und sonstiger Hilfsmittel
a) bei Erdarbeiten: Geräte aller Art, Bohrer.

Schaufeln, Hacken, Pumpen, Bagger, Feldbahne»,

Wagen, Karren usw.
b) bei Fundamentierungen: Handramme-

Zugrammen, Kunstrammen, Dampstamme -

sonstige Geräte, Betonpfähle, Bohrer, ^
kästen usw.

^
e) beim Auf- und Ausbau von Gebam

Bauauszüge, Rüstzeuge, Leitern, Seilera« -

Flaschenzüge, Winden, BautenaustrocknUM '

6) b e i B r u ch - und G r u b e n b e t r i eb: MaD»ä

Werkzeuge usw.


	Normalien des Schweizerischen Ingenieur- u. Architekten-Vereins

